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Was ändert sich beim Klagerecht

für Umweltverbände – und warum?
Ute Pappelbaum

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes

beschlossen. Er soll das Klagerecht von Umweltverbänden an internationale und europäische Vorgaben

anpassen – und gleichzeitig dazu beitragen, dass wichtige Projekte in Deutschland schneller umgesetzt

werden können. Das Vorhaben befindet sich jetzt im parlamentarischen Verfahren.

Worum geht es in dem Entwurf?

Deutschland ist durch internationale Abkommen – wie die

Aarhus-Konvention – verpflichtet, der Öffentlichkeit Zugang

zu Umweltinformationen und zu Gerichten zu ermöglichen.

Der Europäische Gerichtshof hatte Deutschland in diesem

Punkt mehrfach kritisiert. Der Gesetzentwurf will diese

Anforderungen nun umsetzen.

Zugleich will die Bundesregierung mit der Novelle Aufträge

aus dem Koalitionsvertrag sowie dem Bund-Länder-Pakt

zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung erfüllen.

Es geht also um mehr Effizienz – ohne den Rechtsschutz

aufzugeben.

Welche Änderungen sieht der

Gesetzentwurf vor?

• Ausweitung des Klagekreises: Künftig können auch

Stiftungen als Umweltvereinigungen anerkannt

werden und klagen – sofern sie bestimmte

Voraussetzungen erfüllen.

• Präzisierung der Anerkennung: Die räumliche

und inhaltliche Betroffenheit wird als Kriterium für

Klageberechtigung gestärkt. Damit wird verhindert,

dass unbeteiligte Organisationen Verfahren führen.

• Rechtsklarheit: Der Anwendungsbereich des

Gesetzes wird klarer gefasst. Das bringt mehr

Rechtssicherheit für Gerichte, Verbände und

Vorhabenträger.

• Verfahrensbeschleunigung: Gerichte

sollen Verfahren fokussierter führen. Eine

Klageerwiderungsfrist wird eingeführt, die

Missbrauchsklausel konkretisiert.

• Kein automatischer Baustopp mehr: Die

aufschiebende Wirkung von Klagen gegen

Infrastrukturprojekte entfällt. Der Eilrechtsschutz

bleibt jedoch erhalten.
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Was bedeutet das für

Umweltverbände und Bürger?

Umweltorganisationen behalten ihre Möglichkeit, staatliche

Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen – etwa bei

Bauvorhaben, Industrieanlagen oder Eingriffen in die Natur.

Neu ist, dass sie gezielter betroffen sein müssen – also im

betreffenden Gebiet aktiv oder durch das Thema fachlich

zuständig.

Für Bürgerinnen und Bürger bringt das Gesetz indirekt

mehr Verfahrenssicherheit. Es soll verhindern, dass Projekte

über Jahre durch Rechtsunsicherheiten blockiert werden.

Gleichzeitig bleibt der Weg vor Gericht offen – etwa wenn

Umweltrechte verletzt werden.

Warum ist das Thema wichtig?

Die Balance zwischen Umweltschutz und Planungssicherheit

ist politisch umstritten. Der Gesetzentwurf versucht, diesen

Konflikt nicht zu lösen, aber besser zu steuern. Er ist

Teil einer Reihe von Gesetzesinitiativen, mit denen die

Bundesregierung Deutschland „schneller und rechtssicher“

machen will – etwa beim Netzausbau, bei erneuerbaren

Energien oder beim Wohnungsbau.

Wie geht es weiter?

Der Gesetzentwurf wurde vom Kabinett beschlossen und

liegt nun dem Bundestag und dem Bundesrat vor. Der

Bundesrat muss nicht zustimmen, kann aber Stellung

nehmen. Änderungen im parlamentarischen Verfahren sind

möglich – die Debatten haben begonnen.
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Gesetzentwurf zur Änderung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes beschlossen

https://www.experten.de/ Seite 3 / 2



Verbraucher

https://www.experten.de/id/4947980/umweltrecht-klagerecht-entwurf-2026/

https://www.experten.de/ Seite 4 / 2

https://www.experten.de/id/4947980/umweltrecht-klagerecht-entwurf-2026/

